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Verwaltungshof . 593

Notariate entſtehen , und erheben die gerichtlich erkannten Geldſtrafen ,

ſowie die Unterſuchungs - und Straferſtehungskoſten , die in gericht —

lichen und polizeilichen Unterſuchungen erwachſen . Beſondere Ver⸗

rechner ſind für die Amtskaſſen nicht beſtellt , vielmehr ſind die deß⸗

fallſigen Funktionen den Vorſtänden oder zweiten Beamten der Haupt⸗

ſteuerämter , Finanzämter und Domänenämter als Nebendienſt über⸗

tragen .

( Siehe unter I. 1. Bezirksämter . )

B . Weltliche milde Itiftungen .

Da das für Unterrichts - und Kultuszwecke geſtiftete Vermögen

ſeine beſondere Verwaltungseinrichtung hat , ſo handelt es ſich hier

nur um jene Stiftungen , welche zu andern Zwecken , insbeſondere der

Armen - und Krankenpflege gewidmet ſind .

Derartige Stiftungen werden , wo nicht frühere Anordnungen

eines Stifters eine andere Verwaltung vorſchreiben ,

1) wenn ſie für einen Ort beſtimmt ſind : regelmäßig durch den

betreffenden Gemeinderath , und nur in Ausnahmsfällen

durch beſondere Stiftungsräthe , dagegen

wenn ſie mehreren oder ſämmtlichen Orten eines Amts -

bezirks gewidmet ſind , durch eigens hiefür beſtellte Stif —

tungsräthe verwaltet ;
die weltlichen Diſtrikts - und Landesſtiftungen , d. h. Stiftungen ,

welche für einzelne Landestheile oder für das ganze Großherzog⸗

thum beſtimmt ſind , verwaltet der Verwaltungshof entweder

unmittelbar ſelbſt durch beſondere am Sitze des betreffenden

Fonds befindliche Verrechner oder mittelbar unter Zuzug von

Verwaltungsräthen , welche ſeiner Leitung und Aufſicht unter⸗

ſtehen und in ſeinem Namen und Auftrag handeln .
Die nächſte Aufſicht über die weltlichen Ortsſtiftungen

führen die Bezirksämter , die obere der Verwaltungshof . Die

oberſte Aufſichtsbehörde iſt das Miniſterium des Innern . Die Aemter

beſorgen die Primärabhör der Rechnungen , wogegen die Oberabhör

Sache des Verwaltungshofes iſt .
Die Diſtrikts - und Landesſtiftungen unterſtehen , wie bemerkt ,

der unmittelbaren Aufſicht des Verwaltungshofs , welcher auch die

Abhör der Rechnungen beſorgt . Oberabhörbehörde iſt hier das Mini —

ſterium des Innern .
Die dem Verwaltungshofe unterſtehenden Centralverwaltungen

von Landesſtiftungen ſind :
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594 Departement des Innern .

1) die vereinigte Stiftungenverwaltung Baden

als Verrechnung :

a. des herrſchaftlichen Bezirks⸗Spitalfondes ,

b. der Georg⸗Eliſabethen Stiftung ,

c. des Gemeinen - und Hof⸗Almoſenfondes ,

d. des Auguſt⸗Georg - Armen⸗Apothekenfondes mit der Graf Boſe —

Stiftung ,
e. der Marig - Viktoria - Verlaſſenſchaftskaſſe ,

f. des Altbadiſchen Fondes ,

g. des Altbadiſchen Diſtrikts - Spitalfondes ,

h. der von Stulz ' ſchen Waiſenanſtalt in Lichtenthal ,

i. der Leopold - ⸗Stiftung ,
k. der Katholiſchen Friedrich - Chriſtiane - Luiſen - Stiftung ,
J. der Bergrath Dr. Schüler ' ſchen Stipendienſtiftung ,

m. der Pfarrer Will ' ſchen Stiftung zur Rettung ſittlich ver—

wahrloſter Kinder ,

n. des allgemeinen Unterſtützungsfondes ,

0. der Philipp Großholz Lehnhard⸗Stiftung

p. der Altkatholiſchen Interkalarkaſſe

Verwalter : Heinrich Bißwanger , Oberrechnungsrath .

Sz3b .
1 Gehilfe .

2) Milder⸗Stiftungenverwaltung Bruchſal

als Verrechnung :

a. der Fürſt Styrum ' ſchen Verlaſſenſchaftskaſſe ,

b. des Fürſt Styrum ' ſchen Hoſpitalfondes ,

c. des Fürſt Styrum ' ſchen Land - Waiſenfondes ,

d. des Landes - Hoſpitalfondes ,

e. des Bezirks - Waiſenfondes und

f. der Preſtinari ' ſchen Stiftungskaſſe .

Verwalter : Adolf Schuler , Rechnungsrath . S3b . O.

1 Aſſiſtent , 1 Gehilfe .

C . Heil⸗ und Pflegeanſtalt Illenau .

Dieſe in den Jahren 1837 —42 vollſtändig neu erbaute , in der

Nähe der Stadt Achern liegende Staatsanſtalt iſt für 500 Seelen⸗
geſtörte beiderlei Geſchlechts eingerichtet . Es ſind an ihr außer dem
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